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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des  
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31.10.2006  
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 13.03.2008 (GV. NRW. S. 195), hat die Universität Du-
isburg-Essen folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 2 
Geltungsbereich und Zugangsberechtigung 

(1) Diese Master-Prüfungsordnung regelt den Zugang, den 
Studienverlauf und den Abschluss des Studiums für den 
Master-Studiengang Medizinische Biologie an der Univer-
sität Duisburg-Essen. 

(2) Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Studien-
gang Medizinische Biologie ist der erfolgreiche Abschluss  

 des Bachelor-Studiengangs Medizinische Biologie an 
der Universität Duisburg-Essen oder  

 eines gleichwertigen oder vergleichbaren Studien-
gangs im Bereich der Biologie oder Medizin.  

Die Gesamtnote des Abschlusses nach Satz 1 muss in der 
Regel mindestens 2,7 oder besser sein. 

Nachzuweisen ist zudem eine Bachelorarbeit in einem für 
den Bereich Medizinische Biologie relevanten Themenge-
biet. 

Die Feststellung der Gleichwertigkeit trifft der Prüfungsaus-
schuss. In begründeten Einzelfällen entscheidet der Prü-
fungsausschuss über die Ausnahme von der in Absatz 2 
geforderten Mindestnote. Bei der Entscheidung sind insbe-
sondere die Höhe der Abweichung von der Mindestnote, 
die Benotung der Abschlussarbeit mit der Note „Gut“ oder 
besser, die Studiendauer sowie herausragende Einzelleis-
tungen im Studienschwerpunkt maßgebend. 

(3) Als gleichwertig angesehen wird in der Regel  

 ein mindestens dreijähriger einschlägiger Studiengang 
mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
und einem Gesamtworkload von mindestens 180 Cre-
dits im Bereich der molekularen Medizin,  
Biomedizin oder molekularen Biologie an einer ande-
ren Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes oder  

 ein einschlägiger Abschluss an einer anderen Hoch-
schule außerhalb des Geltungsbereichs des Hoch-
schulrahmengesetzes, sofern nicht ein wesentlicher 
Qualitätsunterschied zu einem Abschluss an einer 
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrah-
mengesetzes nachgewiesen werden kann. 

(4) Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist und die keinen deutschsprachigen Studi-
enabschluss erworben haben, haben vor Beginn des Stu-
diums die zur Aufnahme eines Studiums hinreichenden 
Sprachkenntnisse gem. der Ordnung für die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH-II) nachzuweisen. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Englisch ist, müssen vor Aufnahme des Studiums 
englische Sprachkenntnisse entsprechend der abge-
schlossenen Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen (GER) nachweisen.  

                                                           
2  § 1 neu gefasst durch dritte Änderungsordnung vom 02.05.2013 

(VBl Jg. 11, 2013 S. 555 / Nr. 64), in Kraft getreten am 
08.05.2013; Abs. 2 geändert durch fünfte Änderungsordnung 

(6) Die Verteilung der Studienplätze erfolgt gemäß der 
„Auswahlordnung“. 
 

§ 2  
Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

(1) Im Masterprogramm Medizinische Biologie erwerben 
die Studierenden unter Berücksichtigung der Veränderun-
gen und Anforderungen in der Berufswelt die erforder- 
lichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden in 
einer allgemeinen und wissenschaftlichen Berufswelt be-
zogenen Ausbildung. Sie werden zu wissenschaft- 
lichem Arbeiten, zur kritischen Einordnung wissenschaft- 
licher Erkenntnisse, zur praktischen Arbeit in Laboratorien 
und zu verantwortlichem Handeln befähigt. Das Studium 
vermittelt insbesondere Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
auf eine biomedizinische und forschungsorientierte Berufs-
tätigkeit hinzielen. 

(2) Die Masterprüfung bildet den berufsbefähigenden Ab-
schluss bzw. innerhalb eines entsprechenden konsekutiv 
aufgebauten Bachelor- und Master-Programms einen 
zweiten berufsbefähigenden Abschluss. Durch die Master-
prüfung wird festgestellt, ob der oder die Studierende die 
für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fach-
kenntnisse und Fähigkeiten zur Bearbeitung biomedizini-
scher Fragestellungen erworben hat, die fachlichen Zu-
sammenhänge überblickt und die Fähigkeit besitzt, natur-
wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse innerhalb 
des biomedizinischen Arbeitsgebietes zur Problemlösung 
anzuwenden und selbstständig wissenschaftlich zu arbei-
ten. Die bestandene Masterprüfung befähigt darüber hin-
aus zur Promotion und somit zu einer wissenschaftlichen 
Laufbahn. 
 

§ 3  
Mastergrad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Masterprüfung verleiht 
die Fakultät für Biologie der Universität Duisburg-Essen 
den Mastergrad "Master of Science", abgekürzt "M.Sc.".  
 

§ 4  
Regelstudienzeit, Studienaufbau und -umfang 

(1) Die Regelstudienzeit im Masterprogramm Medizinische 
Biologie einschließlich der Bearbeitungszeit für die Master-
arbeit beträgt zwei Jahre oder 4 Semester.  

(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Ein Modul bezeich-
net einen Verbund von thematisch und zeitlich aufeinander 
abgestimmten Lehrveranstaltungen, die entsprechend 
dem für eine erfolgreiche Teilnahme erforderlichen Zeitauf-
wand mit einer bestimmten Zahl von ECTS-Credits quanti-
tativ bewertet werden. Das European Credit Transfer Sys-
tem (ECTS) dient der Erfassung des gesamten zeitlichen 
Aufwandes der vom Studierenden erbrachten Leistungen. 
Jede Lehrveranstaltung ist mit ECTS-Credits versehen, die 
dem jeweils erforderlichen Studienaufwand entsprechen. 
Zielsetzungen und Inhalte der Lehrveranstaltungen werden 
von der Fakultät im Modulhandbuch schriftlich festgelegt, 

vom 23.04.2014 (VBl Jg. 12, 2014 S. 419), in Kraft getreten am 
30.04.2014 
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das bei Bedarf auf Vorschlag des zuständigen Prüfungs-
ausschusses aktualisiert wird. Mit den ECTS-Credits ist 
keine qualitative Bewertung der Studienleistungen verbun-
den. Alle benoteten Module sind mit studienbegleitenden 
Prüfungen verbunden, deren Benotung in die Gesamtnote 
eingehen. 

(3) Die Studieninhalte sind so strukturiert, dass das Stu- 
dium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 
Dabei wird im Rahmen der Lehrkapazität und Ausstattung 
gewährleistet, dass die Studierenden nach  
eigener Wahl Schwerpunkte setzen können. 

(4) Die Veranstaltungen werden in Deutsch oder Englisch 
gehalten.  
 

§ 5  
ECTS-Credits 

(1) Im Masterprogramm Medizinische Biologie sind insge-
samt 120 ECTS-Credits zu erwerben. Davon entfallen 90 
ECTS-Credits auf die studienbegleitend geprüften fach-
spezifischen Module. 30 ECTS-Credits entfallen auf das 
Masterprojekt gemäß § 15.  

(2) Für jede Studierende und jeden Studierenden im Mas-
terprogramm Medizinische Biologie wird ein ECTS-Credit-
Konto zur Dokumentation der erbrachten Leistungen bei 
den Akten des Prüfungsamtes eingerichtet. Im Fall eines 
bestandenen Moduls wird die Zahl der entsprechenden 
ECTS-Credits diesem Konto gutgeschrieben. Im Rahmen 
der organisatorischen Möglichkeiten können die Studieren-
den jederzeit in den Stand ihrer Konten Einblick nehmen.  

(3) Pro Studienjahr sollen 60 ECTS-Credits erworben wer-
den. Studierende, die im ersten Studienjahr weniger als 45 
ECTS-Credits erworben haben, müssen an einer fachbe-
zogenen Studienberatung teilnehmen. Näheres regelt der 
Prüfungsausschuss. 
 

§ 6  
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen weiteren prüfungsbezo-
genen Aufgaben bildet die Fakultät für Biologie einen Prü-
fungsausschuss, der vom Fakultätsrat nach Gruppen ge-
trennt gewählt wird. Mitglieder des Prüfungsausschusses 
dürfen Mitglieder der Fakultät für Biologie und der Medizi-
nischen Fakultät sein. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 

a. drei Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer (Vorsitzende oder Vorsitzen-
der, stellvertretende Vorsitzende oder stellvertretender 
Vorsitzender und ein weiteres Mitglied), 

b. ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

c. ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden des Stu-
dienganges Medizinische Biologie. 

 

 

 

Mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren Stell-
vertreterin oder dessen Stellvertreter ist für jedes Mitglied 
ein stellvertretendes Mitglied zu wählen. Die Amtszeit be-
trägt drei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein Jahr. 
Wiederwahl ist zulässig. Weiterhin können dem Prüfungs-
ausschuss bis zu drei beratende Mitglieder angehören.  

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Ver-
waltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozessrechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestim-
mungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und 
sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfun-
gen. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung 
über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsaus-
schuss dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal 
im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und Studien-
zeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der 
Prüfungsordnung und der Studienpläne und legt die Vertei-
lung der Noten und der Gesamtnoten offen. Er kontrolliert 
die Zuordnung der ECTS-Credits zum tatsächlichen zeitli-
chen Aufwand und schlägt gegebenenfalls Umverteilungen 
vor. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf die oder den Vorsitzenden 
übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Wider-
sprüche und für den Bericht an den Fakultätsrat. 

(5) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Sie oder er muss ihn einberufen, wenn es von 
mindestens einem Mitglied des Prüfungsausschusses oder 
der Dekanin oder dem Dekan bzw. der Studiendekanin o-
der dem Studiendekan der Fakultät für Biologie verlangt 
wird. 

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn ne-
ben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin o-
der dem Stellvertreter ein weiteres stimmberechtigtes Mit-
glied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer sowie mindestens ein weiteres stimmberechtig-
tes Mitglied anwesend sind. Er beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
der oder des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder 
des Prüfungsausschusses wirken bei der Bewertung und 
Anerkennung von Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen nicht mit. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht- 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht bereits aufgrund eines 
öffentlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet sind, sind sie von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz 
über die förmliche Verpflichtung Nichtbeamteter Personen 
(Verpflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 

(9) Zur Organisation und Durchführung des Masterprü-
fungsverfahrens koordiniert sich der Prüfungsausschuss 
mit dem zuständigen Prüfungsamt. 
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§ 7 3 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien o-
der in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erwor-
benen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den 
Leistungen besteht, die ersetzt werden. 

Dabei ist kein schematischer Vergleich sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 
Äquivalenzvereinbarungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und anderen Staaten sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften sind zu beachten. 

(2) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikati-
onen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen angerech-
net werden. 

(3) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die auf 
Grund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 12 HG 
berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachse-
mester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprü-
fung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Prü-
fungsleistungen angerechnet. Die Feststellungen im Zeug-
nis über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsaus-
schuss bindend. 

(4) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 
und 2 ist der Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss 
erlässt Regelungen für die Anrechnung der Leistungen aus 
bestehenden Studiengängen der Universität Duisburg-Es-
sen. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit ist das 
zuständige Fach zu hören.  

(5) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, so sind, so-
weit die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu 
übernehmen und erforderlichenfalls die entsprechenden 
Credits gemäß § 10 zu vergeben. Die übernommenen No-
ten sind in die Berechnung der Modulnoten und der Ge-
samtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensys-
temen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Diese 
Bewertung wird nicht in die Berechnung der Modulnote und 
der Gesamtnote einbezogen. Die Anrechnung wird im 
Zeugnis mit Fußnote gekennzeichnet. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 
und 2 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die 
Anrechnung der Master-Arbeit als letzte Prüfungsleistung 
ist durchweg nicht möglich. Die Studierenden haben den 
Antrag und die für die Anrechnung erforderlichen Unterla-
gen dem Bereich Prüfungswesen vorzulegen, der diese an 
das zuständige Fach weiterleitet. 
 

                                                           

3 § 7 neu gefasst durch sechste Änderungsordnung vom 
02.04.2015 (VBl Jg. 13, 2015 S. 141 / Nr. 39), in Kraft getreten 
am 16.04.2015 

§ 8  
Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern und Beisitzerinnen und Bei-
sitzern dürfen nur Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, Lehrbeauftragte, Privatdozentinnen und Privatdo-
zenten sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bestellt werden, die mindestens die entsprechende 
Master-Prüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt 
haben. Die oder der Vorsitzende oder die oder der Beisit-
zende muss aus der Gruppe der Angehörigen einer Hoch-
schule kommen. 

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und 
Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die Bestel-
lung der oder dem Vorsitzenden übertragen. Zur Prüferin 
oder zum Prüfer wird in der Regel die oder der Lehrende 
gemäß Absatz 1 bestellt, die oder der  im entsprechenden 
Prüfungsgebiet gelehrt hat. 

(3) Die Prüferinnen oder Prüfer sind in ihrer Prüfungstätig-
keit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorbereitung 
und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden und in-
formieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbringung der 
Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen. Bei der organi-
satorischen Ausgestaltung (Organisation der Termin- und 
Raumplanung, Organisation der Aufsichtsführung) arbei-
ten die Prüferinnen oder Prüfer mit Prüfungsausschuss und 
Prüfungsamt zusammen.  

(4) Die Studierenden können für die Masterarbeit die oder 
den erste oder ersten Prüferin oder Prüfer (Betreuerin oder 
Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Mög-
lichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge be-
gründen jedoch keinen Anspruch. 
 
 
 

II. Masterprüfung 
 

§ 9  
Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Für den Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung legt 
der Prüfungsausschuss Fristen fest. Dem Antrag sind bei-
zufügen:  

1. der Nachweis über das Vorliegen der in § 1 genannten 
Zulassungsvoraussetzungen,  

2. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende 
bereits eine Masterprüfung in dem gleichen oder einem 
gleichartigen Studiengang oder eine Diplomprüfung o-
der eine Magisterprüfung in einem gleichartigen Studi-
engang endgültig nicht bestanden hat und ob sie oder 
er sich bereits in einem anderen Prüfungsverfahren be-
findet.  

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu ver-
weigern, wenn  

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht er-
füllt sind, oder  
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b) die Unterlagen unvollständig sind, oder 

c) die oder der Studierende bereits eine der in Absatz 1 
Nr. 2 genannten Prüfungen endgültig nicht bestanden 
hat, oder  

d) die oder der Studierende sich bereits in einem der in 
Absatz 1 Nr. 2 genannten Prüfungsverfahren befindet.  

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung erfolgt ge-
mäß Absatz 1 vor der Meldung zur ersten Prüfung durch 
Einreichen eines schriftlichen Antrages beim Prüfungsamt. 
 

§ 10  4 
Umfang und Art der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus studienbegleitenden 
Prüfungen zu Lehrveranstaltungen aller Module gemäß 
Studienverlaufsplan und dem Masterprojekt (Vgl. An-
lage 4). Jede im Studiengang Medizinische Biologie er-
brachte Prüfung ist Bestandteil der Masterprüfung. 

(2) Die studienbegleitenden Prüfungen dienen dem zeitna-
hen Nachweis des erfolgreichen Besuchs von Lehrveran-
staltungen bzw. Modulen und des Erwerbs der in diesen 
Lehrveranstaltungen bzw. Modulen jeweils vermittelten 
Kenntnisse und Fähigkeiten. Im Rahmen dieser Prüfungen 
sollen die Studierenden zeigen, dass sie die Zusammen-
hänge des jeweiligen Prüfungsgebietes erkennen und spe-
zielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuord-
nen vermögen. Innerhalb eines Moduls können entweder 
eine Modulprüfung oder mehrere Modulteilprüfungen ab-
genommen werden.  

(3) Eine studienbegleitende Prüfung wird spätestens in der 
vorlesungsfreien Zeit nach dem Ende der jeweiligen Lehr-
veranstaltung oder - bei modulbezogenen Prüfungen - 
nach der letzten Veranstaltung des Moduls angeboten. Die 
Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.  

(4) Zu allen Prüfungsbestandteilen muss sich die oder der 
Studierende in der vom Prüfungsausschuss verbindlich 
festgelegten Form anmelden. Prüfungstermine und -orte 
werden durch Aushang bekannt gegeben. Die Informa- 
tionspflicht bezüglich der Prüfungstermine obliegt der oder 
dem Studierenden. Ausnahmen genehmigt der Prüfungs-
ausschuss. Die Rücknahme einer Prüfungsanmeldung er-
folgt in der ebenfalls vom Prüfungsausschuss festgelegten 
Form. 

(5) Macht die oder der Studierende durch die Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger Behinderung oder chro-
nische Erkrankung nicht in der Lage ist, an einer Prüfung 
in der vorgesehenen Form oder in dem vorgesehenen Um-
fang teilzunehmen, gestattet die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses der oder dem Studierenden auf An-
trag, gleichwertige Leistungen in einer anderen Form zu er-
bringen. 
 

                                                           

4 § 10 Abs. 5 geändert durch sechste Änderungsordnung vom 
02.04.2015 (VBl Jg. 13, 2015 S. 141 / Nr. 39), in Kraft getreten 
am 16.04.2015 

§ 11  
Form der Prüfungen 

(1) Modul- und Modulteilprüfungen können  

1. als mündliche Prüfungen oder  

2. schriftlich als Klausurarbeiten, Hausarbeiten, Proto- 
kolle oder  

3. als Vorträge oder  

4. als mündliche Referate oder  

5. als sonstige Prüfungsform oder  

6. als Kombination der Prüfungsformen 1. – 5.  

erbracht werden.  

Die Studierenden sind zu Beginn der Lehrveranstaltungen 
im jeweiligen Kurs über die für sie geltende Prüfungsform 
und -sprache in Kenntnis zu setzen. Prüfungsform und zeit-
licher Umfang werden von der Prüferin oder dem Prüfer für 
alle Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen Lehrver-
anstaltung einheitlich bestimmt. § 10 Absatz 5 bleibt unbe-
rührt. 

(2) Über die Hilfsmittel, die zur Erbringung einer studienbe-
gleitenden Prüfungsleistung benutzt werden dürfen, ent-
scheidet und informiert die oder der jeweilige Prüferin oder 
Prüfer. 
 

§ 12  
Mündliche Prüfungen 

(1) In der mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die 
mündliche Prüfung soll ferner festgestellt werden, ob er die 
veranstaltungsbezogenen Lernziele erreicht hat.  

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einer 
Prüferin oder einem Prüfer und in Gegenwart einer Beisit-
zerin oder eines Beisitzers als Einzelprüfung oder Grup-
penprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung der Note nach 
dem Bewertungsschema in § 20 ist die Beisitzerin oder der 
Beisitzer zu hören.  

(3) Mündliche Prüfungen dauern je Studierender oder Stu-
dierendem mindestens 10 Minuten und höchstens 60 Mi-
nuten. Sie sind in ihrem zeitlichen Umfang angemessen an 
der Zahl der zu erwerbenden ECTS-Credits zu orientieren.  

(4) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis einer 
mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. 
Die Note ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 
die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Die Bewertung 
einer mündlichen Prüfung ist dem Prüfungsausschuss un-
verzüglich, spätestens aber innerhalb von einer Woche 
nach dem Termin der Prüfung schriftlich mitzuteilen.  

(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungster-
min der gleichen Prüfung unterziehen wollen, können nach 
Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen o-
der Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die oder der 
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zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung er-
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe 
der Prüfungsergebnisse. 

§ 13  
Klausuren 

(1) In einer Klausur soll die Kandidatin oder der Kandidat 
nachweisen, dass sie oder er auf der Basis eines breiten 
Wissens in begrenzter Zeit und mit den zugelassenen Hilfs-
mitteln ein Problem aus dem Prüfungsgebiet mit einem dif-
ferenzierten Verständnis der geläufigen Methoden seines 
Faches erkennen und eigenständige Ideen und Wege zu 
seiner Lösung finden kann. Klausuren haben einen zeitli-
chen Umfang von 30 Minuten bis 120 Minuten. Ausnahmen 
sind vom Prüfungsausschuss zu genehmigen.  

(2) Jede Klausur wird nach dem Bewertungsschema  
in § 20 bewertet. Die Note ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 20 Absatz 2. 
Die Kriterien der Prüfungsbewertung sollen offen gelegt 
werden. Der oder dem Studierenden ist die Möglichkeit zu 
gewähren, Einblick in eigene Prüfungsarbeiten zu nehmen. 
Näheres regelt der Prüfungsausschuss.  

(3) Das Bewertungsverfahren darf in der Regel 6 Wochen 
nicht überschreiten. Hiervon kann nur aus zwingenden 
Gründen abgewichen werden; die Gründe sind aktenkun-
dig zu machen. Die Bewertung einer Klausur ist dem Prü-
fungsausschuss unmittelbar nach Abschluss des Bewer-
tungsverfahrens schriftlich mitzuteilen. 
 

§ 14  
Weitere Prüfungsformen 

(1) Die Bestimmungen für Hausarbeiten, Protokolle, Vor-
träge und Referate sowie sonstige Prüfungsleistungen trifft 
der Prüfungsausschuss. Für Hausarbeiten und Protokolle 
gelten die Bestimmungen für Klausurarbeiten entspre-
chend mit der Besonderheit, dass die Bewertung durch 
eine Prüferin oder einen Prüfer ausreichend ist. Vorträge 
und mündliche Referate sind nach näherer Bestimmung 
der Prüferin oder des Prüfers zu halten und werden nur von 
dieser oder diesem bewertet. 

(2) In dem experimentell ausgelegten Studiengang Medizi-
nische Biologie können Leistungen praktischer Art als Prü-
fungsleistung zur Erlangung von ECTS-Credits erbracht 
werden.  
 

§ 15  5 
Masterprojekt 

(1) Das Masterprojekt setzt sich zusammen aus der Mas-
terarbeit und dem Masterkolloquium.  

(2) Zum Masterprojekt kann nur zugelassen werden, wer 
insgesamt 78 ECTS-Credits in abgeschlossenen Modulen 
erworben hat. Ausnahmen sind vom Prüfungsausschuss 
zu genehmigen. 

(3) Für das Masterkolloquium gilt § 12. 

 

                                                           

5 § 15 Abs. 4 neu gefasst, Abs. 6 Satz 1 neu gefasst durch achte 
Änderungsordnung vom 24.04.2020 (VBl Jg. 18, 2020 S. 199 / Nr. 
37), in Kraft getreten am 01.05.2020 

(4) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der Re-
gel die wissenschaftliche Ausbildung im Masterstudien-
gang Medizinische Biologie abschließt. Die Masterarbeit 
soll zeigen, dass die oder der Studierende innerhalb einer 
vorgegebenen Frist eine begrenzte Aufgabenstellung aus 
dem Fachgebiet des Studiengangs selbständig und unter 
Anwendung wissenschaftlicher Methoden lösen und dar-
stellen kann.  

(5) Das Thema der Masterarbeit wird von einer Hochschul-
lehrerin oder einem Hochschullehrer der Fakultät für Biolo-
gie oder Medizinischen Fakultät gestellt und betreut. Für 
das Thema der Masterarbeit hat die oder der Studierende 
ein Vorschlagsrecht. Soll die Masterarbeit an einer anderen 
Fakultät der Universität Duisburg-Essen oder an einer Ein-
richtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, 
bedarf es hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses. Der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas der Masterar-
beit ist bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses, über den die Ausgabe erfolgt, aktenkundig zu 
machen.  

(6) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 20 
Wochen und beinhaltet die wissenschaftliche Forschungs-
arbeit und die schriftliche Ausarbeitung. Im Einzelfall kann 
der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begrün-
deten Antrag der oder des Studierenden um bis zu 8 Wo-
chen verlängern, sofern ein entsprechender Antrag spätes-
tens zwei Wochen vor dem Termin der Abgabe der Mas-
terarbeit bei dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
schriftlich gestellt wird. Das Thema und die Aufgabenstel-
lung der Masterarbeit müssen so beschaffen sein, dass die 
zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden 
kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des 
ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben wer-
den.  

(7) Die Masterarbeit kann in begründeten Fällen in Form 
einer Gruppenarbeit vom Prüfungsausschuss zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Bei-
trag der oder des einzelnen Studierenden aufgrund der An-
gabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objekti-
ven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung der jeweils 
individuellen Leistung ermöglichen, deutlich unterscheid-
bar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 
1 erfüllt. 

(8) Die Masterarbeit ist in deutscher oder in einer allgemein 
vom Prüfungsausschuss akzeptierten Fremdsprache oder 
einer im Einzelfall akzeptierten Fremdsprache abzufassen 
und fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifacher Aus-
fertigung in gedruckter und gebundener Form  
im DIN A4-Format einzureichen. Notwendige Detailergeb-
nisse können gegebenenfalls zusätzlich schriftlich oder auf 
geeigneten Datenträgern in einem Anhang zusammenge-
fasst werden. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder 
der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre bzw. 
er seine Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie 
Zitate kenntlich gemacht hat. Der Abgabezeitpunkt ist ak-
tenkundig zu machen. Wird die Masterarbeit nicht fristge-
mäß abgeliefert, gilt sie als mit "nicht ausreichend (5,0)" 
bewertet.  
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(9) Die Masterarbeit ist in der Regel von zwei Prüferinnen 
oder Prüfern begründet zu bewerten; die Erstprüferin oder 
der Erstprüfer (Betreuerin oder Betreuer) soll diejenige o-
der derjenige sein, die oder der das Thema der Abschluss-
arbeit gestellt hat. Ausnahmen von dieser Regel sind vom 
Prüfungsausschuss zu genehmigen. Die oder der zweite 
Prüferin oder Prüfer wird vom Prüfungsausschuss bestellt. 
Mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer muss einer Fakul-
tät der Universität Duisburg-Essen angehören, der am Stu-
diengang Medizinische Biologie maßgeblich beteiligt ist. 
Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungsschema 
in § 20 vorzunehmen. Die Note der Masterarbeit wird aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, 
sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Bei einer 
Differenz von mehr als 2,0 wird vom Prüfungsausschuss 
eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Bewertung der 
Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note aus 
dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten ge-
bildet. Die Masterarbeit kann jedoch nur dann als "ausrei-
chend (4,0)" oder besser bewertet werden, wenn mindes-
tens zwei Noten "ausreichend (4,0)" oder besser sind.  

(10) Das Bewertungsverfahren darf in der Regel sechs Wo-
chen nicht überschreiten. Hiervon kann nur aus zwingen-
den Gründen abgewichen werden; die Gründe sind akten-
kundig zu machen. Die Bewertung der Masterarbeit ist dem 
Prüfungsausschuss unmittelbar nach Abschluss des Be-
wertungsverfahrens schriftlich mitzuteilen. 
 

§ 16  
Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen, eine be-
standene Projektarbeit und eine bestandene Masterarbeit 
dürfen nicht wiederholt werden. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. Bei endgültig nicht be-
standenen Prüfungen erhält die oder der Studierende ei-
nen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. 

(2) Nicht bestandene studienbegleitende Prüfungen kön-
nen mehrmals wiederholt werden. Eine nicht bestandene 
Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. Eine Rück-
gabe des Themas der zweiten Masterarbeit innerhalb der 
in § 15 Absatz 6 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, 
wenn die oder der Studierende bei der Anfertigung seiner 
ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung der Mas-
terarbeit ist nicht möglich. 

(3) Für die Wiederholung ist von der oder dem Studieren-
den der jeweils nächste mögliche Prüfungstermin wahrzu-
nehmen. Der Prüfungsausschuss hat zu gewährleisten, 
dass jede studienbegleitende Prüfung in jedem Studienjahr 
mindestens zweimal angeboten wird. Liegen für ein Frist-
versäumnis seitens der oder des Studierenden keine ver-
tretbaren Gründe vor, verliert die oder der Studierende sei-
nen Prüfungsanspruch. 

(4) Die Form einer Wiederholungsprüfung kann sich von 
der Form der zu wiederholenden Prüfung unterscheiden. 
Dabei ist zu gewährleisten, dass der mit der Wiederho-

                                                           

6 § 17 Abs. 5 geändert durch sechste Änderungsordnung vom 
02.04.2015 (VBl Jg. 13, 2015 S. 141 / Nr. 39), in Kraft getreten 
am 16.04.2015 

lungsprüfung verbundene Aufwand dem der vorangegan-
genen Prüfung entspricht und somit diese Wiederholungs-
prüfung im Falle ihres Bestehens mit dem gleichen Gewicht 
in die Berechnung von Modul- und Gesamtnoten eingeht 
wie die vorangegangene Prüfung im Falle ihres Bestehens. 
Die oder der Studierende sollte der neuen Prüfungsform 
zustimmen. 
 

§ 17 6 
Versäumnis, Rücktritt,  

Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die oder der 
Studierende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne 
triftige Gründe versäumt oder wenn er nach Beginn der 
Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Ist die oder der Studierende durch Krankheit verhindert, 
an einer Prüfung teilzunehmen, und hat er die Prüfungsun-
fähigkeit durch Vorlage eines ärztlichen Attestes nachge-
wiesen, wird der Versuch nicht gewertet. Die oder der Stu-
dierende muss in diesem Fall den nächsten angebotenen 
Prüfungstermin wahrnehmen. Die Vorlage des Attestes 
muss unverzüglich, grundsätzlich innerhalb von drei Werk-
tagen nach dem Termin der Prüfung, beim Prüfungsaus-
schuss erfolgen. Bezüglich der Gründe für die Nichtteil-
nahme an Prüfungen oder für die Nichteinhaltung von Be-
arbeitungszeiten gemäß Absatz 1 steht einer Krankheit der 
oder des Studierenden die Krankheit eines von ihr oder ihm 
überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. In Wie-
derholungs- und Zweifelsfällen können der oder dem Stu-
dierenden besondere Auflagen erteilt werden. 

(3) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis ihrer 
oder seiner Leistung durch Täuschung, Plagiat oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird 
die betreffende Leistung mit "nicht ausreichend (5,0)" be-
wertet. Die Feststellung wird von der oder dem jewei- 
ligen Prüferin oder Prüfer oder der oder dem Aufsichtfüh-
renden getroffen und aktenkundig gemacht. Eine Studie-
rende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsge-
mäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann von der oder dem 
jeweiligen Prüferin oder Prüfer oder der oder dem Aufsicht-
führenden von der Fortsetzung der Teilnahme an der Prü-
fung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Leistung mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet. 
In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss 
die Studierende oder den Studierenden von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Die oder der betroffene Studierende kann innerhalb von 
14 Tagen nach einer Entscheidung gemäß Absatz 3 vom 
Prüfungsausschuss eine Überprüfung dieser Entscheidung 
verlangen. Vom Prüfungsausschuss getroffene Entschei-
dungen, die die Studierende oder den Studierenden belas-
ten, sind ihr oder ihm schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem Studie-
renden eine Versicherung an Eides Statt verlangen und ab-
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nehmen, dass die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbst-
ständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht wor-
den ist. Wer vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß 
Absatz 3 unternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 
Euro geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
ist die Kanzlerin oder der Kanzler. Im Falle eines mehrfa-
chen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversu-
ches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden. 
 

§ 18  
Studierende in besonderen Situationen 

(1) Für behinderte Studierende legt der Prüfungsaus-
schuss in dieser Prüfungsordnung geregelte Prüfungsbe-
dingungen auf Antrag der oder des Studierenden unter Be-
rücksichtigung nachteilsausgleichender Regelungen und 
unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 

(2) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen ent-
sprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 
gelten oder für die die Fristen des Bundeserziehungsgeld-
gesetzes über die Elternzeit greifen, legt der Prüfungsaus-
schuss die in dieser Prüfungsordnung geregelten Prü-
fungsbedingungen auf Antrag der oder des Studierenden 
unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest.  

(3) Für Studierende, die ihre Ehegatten oder ihre Ehegattin, 
ihren eingetragenen Lebenspartner oder ihre eingetragene 
Lebenspartnerin oder eine oder einen in gerader Linie Ver-
wandte oder Verwandten oder ersten Grades Verschwä-
gerte oder Verschwägerten pflegen oder versorgen, wenn 
diese oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, 
legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 
geregelten Fristen und Termine auf Antrag der oder des 
Studierenden unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten 
durch diese Pflege und unter Berücksichtigung des Einzel-
falls fest. 
 

§ 19  
Bestehen und Nichtbestehen  

der Masterprüfung  

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungen 
bestanden wurden und somit 120 ECTS-Credits erworben 
wurden. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
die Masterarbeit gemäß § 15 Absatz 7 nicht erfolgreich ab-
solviert wurde und eine Wiederholung dieser Prüfungsleis-
tung nicht mehr möglich ist. 

(3) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird 
vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studie-
renden und gegen Vorlage der entsprechenden Nach- 
weise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Be-
scheinigung ausgestellt, die erfolgreich absolvierte Prüfun-
gen, deren Noten und die erworbenen ECTS-Credits und 
erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden 
worden ist. 
 

§ 20  
Bildung der Prüfungsnoten 

(1) Die Noten für die einzelnen studienbegleitenden Prü-
fungen werden von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern 

festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver-
wenden:  

1 = sehr gut (hervorragende Leistung);  

2 = gut (Leistung, die erheblich über den durchschnitt-     
lichen Anforderungen liegt);  

3 = befriedigend (Leistung, die durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht);  

4 = ausreichend (Leistung, die trotz Mängel noch den An-
forderungen genügt);  

5 = nicht ausreichend (Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt). 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten 
um 0,3 können zur differenzierten Bewertung der 
Leistungen Zwischenwerte in den Grenzen 1,0 und 
4,0 gebildet werden.  

(2) Wird eine studienbegleitende Prüfung von mehreren 
Prüferinnen oder Prüfern bewertet, dann errechnen sich 
die Noten aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten. 
Bei der Bildung der Noten wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Note lautet:  

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5  
= sehr gut;  

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  
= gut;  

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  
= befriedigend;  

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  
= ausreichend;  

bei einem Durchschnitt ab 4,1  
= nicht ausreichend.  

(3) Eine studienbegleitende Prüfung ist bestanden, wenn 
sie mit "ausreichend (4,0)" oder besser bewertet wurde. 
Eine studienbegleitende Prüfung ist endgültig nicht bestan-
den, wenn sie mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet wurde 
und alle Wiederholungsmöglichkeiten gemäß § 17 ausge-
schöpft sind. 
 

§ 21  
Bildung der Modulnoten 

(1) Ein Modul ist erfolgreich absolviert, wenn alle zu diesem 
Modul gehörenden studienbegleitenden Prüfungen bestan-
den sind. Mit erfolgreichem Abschluss eines Moduls wer-
den der oder dem Studierenden die ausgewiesenen ECTS-
Credits gutgeschrieben.  

(2) Modulnoten errechnen sich aus dem mit ECTS-Credits 
gewichteten arithmetischen Mittel aller dem jeweiligen Mo-
dul zugeordneten Modulteilprüfungsnoten. Dazu werden 
die für eine erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltung ver-
gebenen ECTS-Credits mit der in der jeweils dazugehören-
den Prüfung erzielten Note (Grade Point) multipliziert. Die 
Summe aller innerhalb eines Moduls erzielten Credit Points 
dividiert durch die Summe aller innerhalb eines Moduls er-
worbenen ECTS-Credits ergibt die gewogene Durch-
schnittsnote (Grade Point Average, GPA) eines Moduls. 
Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. (Zu den Begriffen Grade Point, Credit Point und 
Grade Point Average vgl. Anlage 1)  
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(3) Den Modulnoten werden zusätzlich zur Benotung 
(Grade Points) folgende ECTS-Grades prozentual zuge-
ordnet, die Aufschluss über das relative Abschneiden der 
oder des Studierenden geben und auch in das Diploma 
Supplement aufgenommen werden (vgl Anlage 5).  
oder 

(4) Wenn die Datenmenge zur sinnvollen Berechnung der 
ECTS-Grades zu klein ist, wird eine Berechnung zur Ermitt-
lung der ECTS-Grades verwendet, die im Diploma Supple-
ment dokumentiert wird (vgl. Anlage 6). 
 

§ 22  
Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird als gewogene 
Durchschnittsnote (Grade Point Average, GPA) berechnet.  

(2) Die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung er-
folgt nach dem gleichen Prinzip wie die Berechnung der 
Modulnoten (vgl. § 21). Für alle erfolgreich absolvierten 
studienbegleitenden Prüfungen sowie für die Masterarbeit 
werden zunächst gemäß § 21 die Credit Points berechnet. 
Die Summe aller in den Fächern des Pflicht- und Wahl-
pflichtbereichs und in der Masterarbeit erzielten Credit 
Points dividiert durch die Summe aller in den Fächern des 
Pflicht- und Wahlpflichtbereichs und in der Masterarbeit er-
worbenen ECTS-Credits ergibt die gewogene Durch-
schnittsnote (Grade Point Average, GPA) der gesamten 
Masterprüfung. Dabei wird jeweils nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stel-
len werden ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt § 21 
entsprechend. In der Anlage 3 zu dieser Prüfungsordnung 
ist ein Berechnungsbeispiel dargestellt.  

(3) Der Gesamtnote für die Masterprüfung werden zusätz-
lich zur Benotung ECTS-Grades entsprechend § 21 Absatz 
3 oder 4 zugeordnet. 

(4) Wurde die Masterarbeit mit 1,0 bewertet und ist der 
Durchschnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser, wird im 
Zeugnis gemäß § 24 Absatz 1 das Gesamturteil "mit Aus-
zeichnung bestanden" erteilt.  
 

§ 23  
Zusatzfächer 

(1) Die oder der Studierende kann sich über den Pflicht- 
und den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fächern ei-
ner Prüfung unterziehen. 

(2) Das Ergebnis einer Prüfung in einem solchen Zusatz-
fach wird bei der Feststellung von Modulnoten und der Ge-
samtnote nicht mit einbezogen. Die Leistungen werden im 
Diploma Supplement ausgewiesen. 
 

§ 24  
Masterzeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Masterprüfung bestan-
den, erhält sie oder er ein Zeugnis, das folgende Angaben 
enthält:  

- Name der Universität und Bezeichnung der Fakultät, 

- Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort der o-
der des Studierenden, 

- Bezeichnung des Programms und Quellennachweis für 
das Information Package,  

- die Bezeichnungen und Noten der absolvierten  
Module mit den erworbenen ECTS-Credits und den zu-
geordneten ECTS-Graden, 

- das Thema und die Note der Masterarbeit mit den er-
worbenen ECTS-Credits und dem zugeordneten 
ECTS-Grad,  

- die Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen ECTS-
Credits und dem zugeordneten ECTS Grad,  

- auf Antrag der oder des Studierenden die bis zum Ab-
schluss des Masterstudiums benötigte Fachstudien-
dauer,  

- auf Antrag der oder des Studierenden die Ergebnisse 
der gegebenenfalls absolvierten Prüfungen in den Zu-
satzfächern,  

- das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung er-
bracht wurde,  

- die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des zu-
ständigen Prüfungsausschusses sowie der Dekanin o-
der des Dekans der Fakultät für Biologie, und  

- das Siegel der Universität.  

Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung der Masterprüfung erbracht worden ist. 
Stellt die oder der Studierende bis zum Zeitpunkt der An-
meldung der Masterarbeit gemäß § 15 einen entsprechen-
den Antrag beim Prüfungsausschuss, erhält sie oder er zu-
sätzlich eine englischsprachige Fassung des Zeugnisses.  

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma  
Supplement in deutscher und englischer Sprache ausge-
händigt. Das Diploma Supplement enthält neben persön- 
lichen Angaben und allgemeinen Hinweisen zur Art des Ab-
schlusses, zur den Abschluss verleihenden Universität so-
wie zum Studiengang und Studienprogramm insbesondere 
detaillierte Informationen zu den erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen und ihren Bewertungen sowie zu den 
mit den jeweiligen Prüfungen erworbenen ECTS-Credits. 
Das Diploma Supplement trägt das gleiche Datum wie das 
Zeugnis. 
 

§ 25  
Masterurkunde 

Gleichzeitig mit dem Zeugnis und dem Diploma Supple-
ment erhält die Absolventin oder der Absolvent eine  
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die 
Verleihung des Mastergrades gemäß § 3 beurkundet. Die 
Urkunde wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem De-
kan der Fakultät für Biologie unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Universität Duisburg-Essen versehen. Stellt die 
oder der Studierende bis zum Zeitpunkt der Anmeldung der 
Masterarbeit gemäß § 15 einen entsprechenden Antrag 
beim Prüfungsausschuss, erhält sie oder er zusätzlich eine 
englischsprachige Fassung der Masterurkunde. 
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III. Schlussbestimmungen 
 

§ 26  
Ungültigkeit der Masterprüfung,  
Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend be-
richtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be-
standen erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende 
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird die-
ser Mangel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Sämtliche unrichtige Prüfungszeugnisse sind einzuzie-
hen und gegebenenfalls sind neue zu erteilen. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach ei-
ner Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungs-
zeugnisses ausgeschlossen.  

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt 
worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die aus-
gehändigte Urkunde einzuziehen. 
 

§ 27  
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Der oder dem Studierenden wird auf Antrag nach ein-
zelnen Prüfungen Einsicht in ihre oder seine schrift- 
lichen Prüfungsarbeiten gewährt.  

(2) Die Prüfungsakten bestehen aus  

a) einer Prüfungskarte, die mindestens folgende Eintra-
gungen enthält:  

- Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum,  
 Geburtsort  

- Masterprogramm  

- Studienbeginn  

- Prüfungsarbeiten  

- Prüfungsvorleistungen  

- Anmeldedaten  

- Diploma Supplement  

- Abschlussarbeit  

- Datum des Studienabschlusses 

- Datum der Aushändigung des Zeugnisses und der  
 Urkunde  

b) Durchschriften der Zeugnisse und Abschlussurkunden  

c) Prüfungsarbeiten und -protokolle.  

Die Prüfungsakten können elektronisch geführt werden 
 

§ 28  
Geltungsbereich  

Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden  
Anwendung, die ab dem Wintersemester 2007/2008 im 
Masterprogramm Medizinische Biologie an der Universität 
Duisburg-Essen eingeschrieben sind. 
 

§ 29  
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Es-
sen - Amtliche Mitteilungen in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultäts- 
rates der Fakultät für Biologie vom 14.02.2008. 
 
 
Duisburg und Essen, den 08. Juli 2008 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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Anlage 1: Legende zu den Anlagen 2 und 3 

Cr  = ECTS-Credits (1 Cr entspricht ca. 30 Arbeitsstunden eines/einer Studierenden) 

GP  = Grade Points (Noten) zu einer Prüfung 

CP = Credits Points zu einer Prüfung (CP = Cr x GP) 

GPA = Grade Point Average (Gewichtete Durchschnittsnote) des Moduls (=MN, Anlage 2) bzw. einer  

Master-Prüfung (Anlage 3) (GPA =  aller erworbenen Credit Points /  aller erworbenen Credits) 

MN = Modulnote 

Cr = Credits zur Berechnung der Gesamtnote (Cr = 120 Cr - Cr von Leistungen, die ohne Note 
   anerkannt wurden) 

 

Anlage 2: Beispiel für die Berechnung einer Modulnote 

Beispielmodul: Interessenmanagement 

Lehrveranstaltung Cr GP CP MN=GPA 

Datenpräsentation 2 1,3 2,6 

Scientific Writing 3 2,0 6,0 

Arbeitsmarkt- u. Berufsorientierung 1 1,3 1,3 

Summe 6  9,9 1,6 
 
Die oder der betreffende Studierende hat damit in diesem Modul 6 Cr (= ECTS-Credits) erworben und eine 
Durchschnittsnote von 6/9,9 = 1,65 => 1,6 (gerundet durch Abschneiden der ersten Nachkommastelle) er-
reicht. 
 

Anlage 3: Beispiel für die Berechnung der Gesamtnote  7 
 

Modul MN Cr MN x Cr GPA 

Konzepte der Biologie 1,9 6 11,4  

Interessenmanagement 1,6 6 9,6 

Einführung in die med. Biologie 2,0 8 16,0 

Strukturbiochemie 1,0 8 8,0 

Molekulare Zellbiologie 1,3 8 10,4 

Spezielle Genetik (Biologie Wahlpflicht I) 2,0 6 12,0 

Spezielle Bioinformatik (Biologie Wahlpflicht II) 1,3 6 7,8 

Virologie (Medizin Wahlpflicht I) 1,0 6 6,0 

Immunologie 1,7 6 10,2 

Laborpraktikum I 1,0 10 10,0 

Laborpraktikum II 1,0 10 10,0 

Laborpraktikum III 1,0 10 10,0 

Masterarbeit 1,0 28 28,0 

Masterkolloquium 1,3 2 2,6 

Summe  120 152 1,3 

                                                           
7   Anlage 3 zuletzt neu gefasst durch 4. Änderungsordnung vom 17.12.2013 (VBl Jg. 11, 2013 S. 1269 / Nr. 167), in Kraft getreten zum 

01.10.2013 (s. Anmerkungen unter Art. II der Änderungsordnung) 
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Anlage 4: Studienverlaufsplan  8 

    Studienverlaufsplan Master Medizinische Biologie   

P
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  Modul 1: Konzepte der Biologie Veranstaltung Typ Semester SWS Cr 

Ü
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  Geschichte der biologischen Theorie V/S3 Pflicht 1 3 4 

  Moderne Biomedizin VO1 Pflicht 1 1 1 

  Ethik V/S Pflicht 2 2 3 

         

  Modul 2: Interessenmanagement Typ   Semester SWS Cr 

  Datenpräsentation V/S1 Pflicht 2 1 2 

  Scientific writing (Paper und Patente) V/S2 Pflicht 2 2 3 

  Berufs- und Arbeitsmarktorientierung SE1 Pflicht 2 1 1 

         

  Modul 3: Einführung in die medizinische Biologie Typ   Semester SWS Cr 
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  Einführung in die medizinische Biologie VO2 Pflicht 1 2 3 

  Einführung in die medizinische Biologie ÜB2 Pflicht 1 2 3 

            

  Modul 4: Strukturbiochemie Typ   Semester SWS Cr 

  Biochemie: Struktur und Funktion von Biopolymeren VO2 Pflicht 1 2 3 

  Analytikmethoden zur Struktur von Molekülen SE2 Pflicht 1 2 3 

  Biophysikalische Chemie PR2 Pflicht 1 2 2 

            

  Modul 5: Molekulare Zellbiologie Typ   Semester SWS Cr 

  Molekulare Zellbiologie VO2 Pflicht 1 2 3 

  Molekulare Zellbiologie SE2 Pflicht 1 2 3 

  Molekulare Zellbiologie PR2 Pflicht 1 2 2 
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  Modul 6: Biologisches Wahlpflichtmodul 1 * Typ   Semester SWS Cr 

  Vorlesung VO2 WP 2 2 3 

  Seminar/Praktikum SE2 WP 2 2 3 

           

  Modul 7: Biologisches Wahlpflichtmodul 2* Typ   Semester SWS Cr 

  Vorlesung VO2 WP 2 2 3 

  Seminar/Praktikum SE2 WP 2 2 3 
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  Modul 8a/9a: Pathobiologie Typ   Semester SWS Cr 

  Pathobiologie VO2 WP 2 2 3 

  Seminar zur Pathobiologie SE2 WP 2 2 3 

            

  Modul 8b/9b: Virologie Typ   Semester SWS Cr 

  Molekulare Virologie und Gentherapie VO2 WP 2 2 3 

  Immunabwehr gegen Virusinfektionen SE2 WP 2 2 3 

         

  Modul 8c/9c: Immunologie Typ   Semester SWS Cr 

  Immunologie VO2 WP 2 2 3 

  Molekulare Immunologie SE2 WP 2 2 3 

        

  Modul 8d/9d: Innere Medizin Typ   Semester SWS Cr 

  Innere Medizin VO2 WP 2 2 3 

  Hämatologie SE2 WP 2 2 3 

        

  Modul 8e/9e: Pharmakologie und Toxikologie Typ   Semester SWS Cr 

  Pharmakologie und Toxikologie  VO2 WP 2 2 3 

 Kurs zur Pharmakologie und Toxikologie  KU2 WP 2 2 3 

             

 Modul 8f/9f: Neurodegenerative Erkrankungen Typ  Semester SWS Cr 

 Vorlesung Neurodegenerative Erkrankungen VO2 WP 2 2 3 

 Seminar Neurodegenerative Erkrankungen SE2 WP 2 2 3 

                                                           
8  Anlage 4 zuletzt neu gefasst durch 7. Änderungsordnung vom 25.05.2018 (VBl Jg. 16, 2018 S. 289 / Nr. 57), in Kraft getreten am 
29.05.2018  
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    Modul 8: Laborpraktikum I   Typ   Semester SWS Cr  
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Laborpraktikum I                        Zeitraum: 15.10.-30.11. PR7 Pflicht 3 7 10 

L
a

b
o

r 

            
  Modul 9: Laborpraktikum II Typ   Semester SWS Cr 

  Laborpraktikum II                       Zeitraum: 01.12.-31.01. PR7 Pflicht 3 7 10 

 

       

  Modul 10: Laborpraktikum III Typ   Semester SWS Cr 

  

Laborpraktikum III                      Zeitraum: 01.02.-15.03. PR7 Pflicht 3 7 10 

        

    Masterprojekt Typ   Semester SWS Cr  
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  Masterarbeit* TU   4   28 

M
a

s
te

rp
ro

je
k
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  Masterkolloquium** SE2   4 2 2 

              

           

    

* Das Veranstaltungsangebot innerhalb der biologischen Wahlpflichtmodule wechselt jährlich. Eine aktuelle Aufstellung kann ca. 2 Monate 
vor Beginn des Sommersemesters auf Moodle2 eingesehen werden.  

** Die Masterarbeit (inkl. Kolloquium) kann frühestens 5 Monate nach Anmeldung abgegeben werden. Die Abgabe der Arbeit muss aber 
spätestens  8 Monate nach Anmeldung  erfolgen. 

*** Im Masterkolloquium stellt der oder die Studierende die Ergebnisse ihres oder seines Masterprojektes den Gutachtern der Arbeit und 
ggf. der Öffentlichkeit in einem Vortrag mit anschließender Diskussion vor. 

 

Anlage 5: Prozentuale Berechnung der ECTS-Grades:  

ECTS-Grade   

A bestanden die besten 10 % 

B bestanden die nächsten 25 % 

C bestanden die nächsten 30 % 

D bestanden die nächsten 25% 

E bestanden die nächsten 10 % 

FX/F nicht bestanden  

 

Anlage 6: Lineare Berechnung der ECTS-Grades:  

ECTS-Grade Deutsche Note ECTS-Definition Deutsche Über-

setzung 

A 1,0 - 1,5 Excellent Hervorragend 

B 1,6 – 2,0 Very Good Sehr gut 

C 2,1 - 3,0 Good Gut 

D 3,1 – 3,5 Satisfactory Befriedigend 

E 3,6 – 4,0 Sufficient Ausreichend 

FX/F 4,1 – 5,0 Fail Nicht bestanden 
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Anhang: Hinweise zur Struktur des Studiums für das Masterprogramm  
Medizinische Biologie  9 

 
Der Masterstudiengang Medizinische Biologie teilt sich auf in eine Theorie- und eine Praxisphase. In der The-

oriephase haben Wechsler von anderen Universitäten die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen For-

schungsgebieten im ZMB vertraut zu machen und Präferenzen für Fächer zu entwickeln, während die BA-

Absolventen der Medizinische Biologie ihre Neigungen überprüfen und sich ggf. anders orientieren können. 

Im ersten Semester wird Wert auf die Vermittlung von Fähigkeiten gelegt, die im weiteren Studienlauf benötigt 

werden. Im zweiten Semester wählen die Studierenden ihren Neigungen entsprechend ihre Spezialisierung in 

einzelnen Fächern. Hier lernen sie exemplarisch in Kleingruppen, sich in Wissensgebiete einzuarbeiten. 

Die Praxisphase im zweiten Studienjahr verbringen die Studierenden in Forschungslaboren. Das Curriculum 

für das dritte Semester sieht drei Praktika vor, die die Studierenden frei wählen können. Diese Praktika laufen 

ganztägig über jeweils 6 Wochen und dienen dazu, den Studierenden Einblicke in die Forschung und in die 

Forschungslabore zu verschaffen. Die Studierenden können die Laborpraktika auch im Ausland absolvieren. 

Mindestens ein Praktikum sollte an einer akademischen Forschungseinrichtung durchlaufen werden. Die Stu-

dierenden sollen für diese drei Praktika drei voneinander unabhängige Berichte verfassen. Die Berichte sollen 

unmittelbar nach Beendigung des Praktikums dem jeweiligen Betreuer zur Begutachtung und Benotung vor-

gelegt werden.  

Das vierte Semester ist der Masterarbeit vorbehalten. Genaue Angaben sind dem Modulhandbuch und dem 

Studienverlaufsplan zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9   Anhang (Studienverlaufsplan) neu gefasst durch 2. Änderungsordnung vom 05.11.2010 (VBl Jg. 8, 2010 S. 617 / Nr. 97), rückwir-
kend in Kraft getreten zum 01.10.2008 
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    Studienverlaufsplan Master Medizinische Biologie 

P
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  Modul 1: Konzepte der Biologie Veranstaltung Typ Semester SWS Cr 

  Geschichte der biologischen Theorie V/S3 Pflicht 1 3 4 

  Moderne Biomedizin VO1 Pflicht 1 1 1 

  Ethik V/S Pflicht 2 2 3 

  Modul 2: Interessenmanagement Typ   Semester SWS Cr 

  Datenpräsentation V/S1 Pflicht 2 1 2 

  Scientific writing (Paper und Patente) V/S2 Pflicht 2 2 3 

  Berufs- und Arbeitsmarktorientierung SE1 Pflicht 2 1 1 

       

  Modul 3: Bioinformatik Typ   Semester SWS Cr 

  Datamining VO2 Pflicht 1 2 3 

  Übungen zu Datamining ÜB2 Pflicht 1 2 3 

  Modul 4: Strukturbiochemie Typ   Semester SWS Cr 

  Biochemie: Struktur und Funktion von Biopolymeren VO2 Pflicht 1 2 3 

  Analytikmethoden zur Struktur von Molekülen SE2 Pflicht 1 2 3 

  Biophysikalische Chemie PR2 Pflicht 1 2 2 

  Modul 5: Molekulare Zellbiologie Typ   Semester SWS Cr 

  Molekulare Zellbiologie VO2 Pflicht 1 2 3 

  Molekulare Zellbiologie SE2 Pflicht 1 2 3 

  Molekulare Zellbiologie PR2 Pflicht 1 2 2 
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  Modul 6a: Spezielle Entwicklungsbiologie Typ   Semester SWS Cr 

  Spezielle Entwicklungsbiologie VO2 WP 2 2 3 

  Seminar Entwicklungsbiologie SE2 WP 2 2 3 

  Modul 6b: Mikro- und Zellbiologie Typ   Semester SWS Cr 

  Molekulare Mikro- und Zellbiologie VO2 WP 2 2 3 

  Medizinische Biotechnologie von Mikroorganismen SE2 WP 2 2 3 

  Modul 6c:  Spezielle Genetik Typ   Semester SWS Cr 

  Spezielle Genetik VO2 WP 2 2 3 

  Seminar zur speziellen Genetik SE2 WP 2 2 3 

  Modul 6d: Spezielle Bioinformatik Typ   Semester SWS Cr 

  Biomolecular Modeling VO2 WP 2 2 3 

  Seminar zu Biomolecular Modeling SE2 WP 2 2 3 
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  Modul 7a: Pathobiologie Typ   Semester SWS Cr 

  Pathobiologie VO2 WP 2 2 3 

  Seminar zur Pathobiologie SE2 WP 2 2 3 

  Modul 7b: Virologie Typ   Semester SWS Cr 

  Molekulare Virologie und Gentherapie VO2 WP 2 2 3 

  Immunabwehr gegen Virusinfektionen SE2 WP 2 2 3 

  Modul 7c: Immunologie Typ   Semester SWS Cr 

  Immunologie VO2 WP 2 2 3 

  Molekulare Immunologie SE2 WP 2 2 3 

  Modul 7d: Innere Medizin Typ   Semester SWS Cr 

  Innere Medizin VO2 WP 2 2 3 

  Hämatologie SE2 WP 2 2 3 
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 Modul 8: Laborpraktikum I Typ  Semester SWS Cr 

  Laborpraktikum I                    Zeitraum: ca. Anfang Okt. bis Ende Nov. PR7 Pflicht 3 7 10 

  Modul 9: Laborpraktikum II Typ   Semester SWS Cr 

  Laborpraktikum II                   Zeitraum: ca. Anfang Dez. bis Ende Jan. PR7 Pflicht 3 7 10 

  Modul 10: Laborpraktikum III Typ   Semester SWS Cr 

  Laborpraktikum III                 Zeitraum: ca. Anfang Feb. bis Ende März PR7 Pflicht 3 7 10 

        

  Masterprojekt Typ   Semester SWS Cr 

  Masterarbeit* TU   4   28 

  Masterkolloquium** SE2   4 2 2 
 


